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24. Gebiet Pharmakologie 

Basisweiterbildung für die Facharztkompetenzen 24.1 und 24.2 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung für die Abschnitte B und C  

den pharmakologischen, toxikologischen, klinischen und experimentellen Grundlagen bei der 
Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln 

der Erkennung unerwünschter Arzneimittelwirkungen einschließlich des Arzneimittelrechts und dem 
Meldesystem 

der Risikobewertung einschließlich Risikomanagement und -kommunikation bei der Verwendung von 
Wirk- und Schadstoffen 

der Beratung und Unterstützung der in der Vorsorge und Behandlung tätigen Ärzte in Fragen der 
therapeutischen und diagnostischen Anwendung von Arzneimitteln und der klinischen Toxikologie 

der Biometrie/Biomathematik, Arzneimittel-Epidemiologie und -Anwendungsforschung 

der Pharmako- und Toxikokinetik sowie -dynamik relevanter Wirk- und Schadstoffe 

den Grundlagen der biochemischen, chemischen, immunologischen, mikrobiologischen, molekular-
biologischen, physikalischen und physiologischen Arbeits- und Nachweismethoden 

den Grundlagen der tierexperimentellen Forschungstechnik zur Wirkungsanalyse von Arzneimitteln 
und Giften einschließlich der tierexperimentellen Erzeugung von Krankheitszuständen zur 
Wirkungsanalyse von Arzneimitteln und für die Prüfung von Arzneimitteln 

der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle und Vergiftungen einschließlich lebensrettender 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und Wiederbelebung 

 


